Darlehensvertrag zwischen Verwandten
1. Vertragsgrundlagen und Darlehen
Nachdem wir Eltern .... zu unserer Tochter ... in ... gezogen sind, haben wir, wie allen Vertragsbeteiligten bekannt, unser Einfamilienhaus-Grundstück in ... verkauft. Der Verkaufserlös soll insbesondere finanzielle Risiken abdecken helfen, die für uns Eltern mit dem Älterwerden verbunden sind. Bis wir das Geld wirklich benötigen, haben wir unserer Tochter einen Teil des Geldes als Baukostenzuschuss geliehen. Einen anderen Teil möchten wir unserem Sohn ... zur Finanzierung ... zur Verfügung stellen. 

Auf dieser Grundlage gewähren wir als Darlehensgeber hiermit unserem Sohn .... als Darlehensnehmer ein Darlehen in Höhe von EUR ... (in Worten: Euro . . .), das am ... ausgezahlt werden soll. 

2. Verzinsung
Das Darlehen ist ab ... jährlich mit ... % zu verzinsen. Die Zinsen sind bis zum dritten Werktag eines Kalendervierteljahres für das vorangegangene Kalendervierteljahr zu entrichten. 

3. Sicherheiten
(etwa Sicherungsübereignung eines Kraftfahrzeugs oder Einräumung eines Grundpfandrechts) 

4. Kündigung
Die Darlehensgeber sind zur Kündigung des Darlehens nur berechtigt, wenn der Darlehensnehmer mit Zinszahlungen für zwei Kalendervierteljahre in einer von ihm zu vertretenden Weise in Rückstand geraten ist oder wenn aus einem anderen in seinen Verantwortungsbereich fallenden Grunde eine Fortsetzung des Darlehensverhältnisses unter Berücksichtigung aller Umstände den Darlehensgebern nicht zugemutet werden kann (außerordentliche Kündigung). Die Kündigung wegen Zahlungsrückstandes ist unter den genannten Voraussetzungen zum Ende eines Kalendervierteljahres zulässig, wobei eine Kündigungsfrist von sechs Wochen einzuhalten ist. 

Eine solche Kündigung ist zudem nur rechtswirksam, wenn ihr mindestens vier Wochen zuvor schriftlich eine besondere Zahlungsaufforderung vorausgegangen ist, verbunden mit dem Hinweis auf die Kündigungsmöglichkeit und die Rückzahlungsfälligkeit gemäß Ziff. 5 Absatz 2 Satz 2, und wenn die Kündigung schriftlich erklärt wird. 

5. Rückzahlung
Das Darlehen ist nicht befristet. 

Nach einer Kündigung durch die Darlehensgeber ist es jedoch zu dem Zeitpunkt zurückzuzahlen, zu dem die Kündigung wirksam wird. Im Falle des Todes des Darlehensnehmers ist das Darlehen in jedem Falle sofort zur Rückzahlung fällig. Der Darlehensnehmer ist jederzeit zur Rückzahlung des Darlehens berechtigt. 

Im übrigen steht es den Darlehensgebern frei, jederzeit ganz oder zum Teil Rückzahlung des Darlehensbetrages zu verlangen, wenn sie das Geld für andere Zwecke verwenden möchten. Über die Modalitäten der Rückzahlung haben die Parteien dieses Vertrages dann allerdings eine gesonderte Vereinbarung zu treffen, die auf die Belange beider Seiten angemessen Rücksicht nimmt. 

6. Schlussbestimmung 
Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berühren die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

(Ort, Datum, Unterschriften)

